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PRIVILEGIUM,
SERENISS . POLONIuE REG1S

ELECT . SHXON.

ER J LL ER DURCH-
la ' uchtig ste , GROSS-

machtwße Für (l und, Herr , Herr FRIE¬
DRICH AUGUST,  Königin Foh¬
len , des Heiligen Römischen Reichs .Erz-
Marsehall und Churfürß zu Sachsen ; auch
Burgraf zu Magdeburg , fcrc. hat auf be-
schehenes untertbdnigßes Ansuchen Marci
Michael Bousquet und  Compagnie , Buch¬
händler e zu  Lausanne und  Genf , gnddigß

bewilliget , daß ße  Johannis Bernoulli , Matheseos Professoris , Opera
Omnia , tam antea sparsim edita quam hactenus inedita , in IV. Tomos
dissributa , cum Figuris , unter Höchßgedacht Sr. König!.. Majeß .. und
Churfürßl . Purcbl.  Privilegio drucken laßen und führen mögen , derge-

ßalt , daß in Dero Cburfürßenthum Sachsen , derselben  incorporir/ *?«Lan-

l-s - -



XIII

Lanäen und Stiftern kein Buchhändler noch Drucker oberm ehntes Buch
in denen nächßen von untengejezten dato an , zehen Jahren , bey Ver-
lurß aller nachgedruckten Exemplaria , und ein hundert Rheinischen Gold-
Gulden Strafe , weder nachdrucken , noch auch , da dafelbe an andern
Orthen gedrucket wäre , darinnen erkaufen und verhandlen , wogegen
sie gemeltes Buch fleifg corrigiren , aufs zierlichße drucken , und gut
weiß Papier darzu nehmen zu lasen , auch so oft es aufgeleget wird,
■von jedem Druck und  Format zwanzig Exemplaria in Sr . Königl . Ma-

jeß . und Churfürßl . Durchl . Ober -Co  nsiftori um ehe es verkauft wird ,
auf ihre Koflen einzuschicken schuldig , und dieß  Privilegium niemanden,
ohne H 'öchßgedachter Sr . Königl .. Majefl . und Churfürßl . Durchl . Vor --
wissen und Einwilligung zu cediren befugt seyn soll ; Geßalt er bev sol¬
chem Privilegio auf die bewilligten zehen Jahr geßhüzet und geband-
habet , auch , da diesem jemand zu wiederhandlen , und ße um  Execu-
tion desselben ansuchen würden ,. solche ms Werck ge ichtet , und die
gefezte Strafe eingebracht werden soll . Jedoch daß ße längßens binnen
fünf Jahren , und zwar bey Verlurfl des Privilegii , den Druck zu
Stande bringen und die gewöhnlichen Exemplaria würcklich lieferen.

Inmittelß , und zu uhrkund deßen , iß dieser Schein , bis das  Ori¬
ginal-Privilegium ausgefertiget werden kan , und flatt defelben in Sr.
Königl . Majejl . und Churfürßl . Durchl .. Kirchen -Ratb - und Ober -Co n-
sistorio unterschrieben und besegelt , ausgeßellet worden , welchen ße
durch den beßellten Bücher - InfpeHorn Johann Zachat ias Trefur denen
Buchhändlcren zu infinuiren , widrigen falls die Inßnuation vor null und
nichtig erkannt werden soll ; so geschehen zu Dresden , am  i z . Ju¬
lia  1742.

L. G. von Holzendqrfe

Christian Friedrich Teucher.
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